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gehen, ob der Antrag zugunsten oder zuungunsten 
des Angeklagten gestellt ist.
(2) Die Begründung des Kassationsantrages hat in
nerhalb von drei Monaten zu erfolgen. Die Frist be
ginnt mit dem Eingang des Kassationsantrages bei 
dem zuständigen Gericht.

§ 3i5
Änderung und Rücknahme 
des Kassationsantrages
(1) Der Kassationsantrag kann auf einen oder meh
rere Angeklagte sowie auf bestimmte Teile der Ent
scheidung beschränkt werden.
(2) Der Kassationsantrag kann bis zum Ende der 
Schlußvorträge geändert oder zurückgenommen 
werden; eine Zustimmung des Angeklagten ist in 
keinem Fall erforderlich.

§ 316
Haftbefehl
Nach Eingang des Kassationsantrages kann das für 
die Kassation zuständige Gericht Haftbefehl erlas
sen.

Zweiter Abschnitt 
Kassationsverfahren

§ 317
Zustellung des Kassationsantrages
(1) Der Kassationsantrag ist dem Angeklagten zu
sammen mit der Begründung spätestens eine Woche 
vor dem Hauptverhandlungstermin vom Kassations
gericht zuzustellen.
(2) Die Bestimmungen der §§ 184, 185 gelten ent
sprechend.

$ 318
Benachrichtigung vom Termin 
der Hauptverhandlung
(1) Der Angeklagte und auf dessen Verlangen der 
Verteidiger sind von dem Termin der Hauptver
handlung zu benachrichtigen. Soweit der Kassations
antrag einen Schadensersatzanspruch betrifft, ist 
auch der Geschädigte zu benachrichtigen. Der An
geklagte kann in der Hauptverhandlung erscheinen 
oder sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht 
versehenen Verteidiger vertreten lassen.
(2) Der inhaftierte Angeklagte hat keinen Anspruch 
auf Anwesenheit.

Anmerkung: Zur Benachrichtigung der Eltern und 
sonstigen Erziehungsberechtigten sowie des Vertei
digers bzw. Beistandes im Verfahren gegen Jugendli
che vgl. den Standpunkt des Kollegiums für Straf
recht des OG vom 11. 1. 1982 (OG-Inf. Nr..l/1982
S. 57).

§ 319
Hauptverhandlung
(1) Uber den Kassationsantrag entscheidet das für 
die Kassation zuständige Gericht in einer Hauptver
handlung durch Urteil.
(2) Eine Beweisaufnahme findet im Kassationsver
fahren nicht statt.
(3) Der Hauptverhandlungstermin soll nicht später 
als vier Wochen nach Eingang der Begründung des 
Kassationsantrages stattfinden.

Anmerkung: Zur- Durchführung einer Hauptver
handlung vor erweiterter Öffentlichkeit vgl. Ziff. 7. 
der Hinweise des Präsidiums des OG vom 24. 8.1977 
(OG-lnf. Nr. 3/1977 S. 61'.).

f§ 320
Vertretung in der Hauptverhandlung
(1) In der Hauptverhandlung wird der Kassations
antrag vor dem Obersten Gericht durch den Gene
ralstaatsanwalt oder den Präsidenten des Obersten 
Gerichts, vor dem Bezirksgericht durch den Staats
anwalt des Bezirkes oder den Direktor des Bezirks
gerichts vertreten.
(2) Der Generalstaatsanwalt nimmt an der Haupt
verhandlung auch dann teil, wenn der Präsident des 
Obersten Gerichts, der Staatsanwalt des Bezirkes, 
wenn der Direktor des Bezirksgerichts den Kassa
tionsantrag gestellt hat.

$ 321
Kassationsurteil
(1) Das angefochtene Urteil ist aufzuheben, inso
weit der Kassationsantrag begründet ist.
(2) Der zugunsten des Angeklagten gestellte Kassa
tionsantrag darf nicht zu einer höheren Strafe füh
ren.
(3) Der zuungunsten des Angeklagten gestellte Kas
sationsantrag kann'auch zu einer Entscheidung zu
gunsten des Angeklagten führen.

§ 322
Selbstentscheidung und Verweisung
(1) Erfolgt die Aufhebung des Urteils nur wegen un
richtiger Anwendung des Strafgesetzes auf die dem 
Urteil zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellun
gen, kann das Kassationsgericht in der Sache selbst 
entscheiden, wenn
1. unter Beibehaltung des Strafausspruches der 

Schuldausspruch zu ändern ist;
2. ®ln Übereinstimmung mit dem Antrag des Gene

ralstaatsanwalts oder des Staatsanwalts des Be
zirkes eine gesetzlich vorgeschriebene Mindest
strafe oder eine zwingend vorgeschriebene Zu- 
satzstrafc auszusprechen oder von Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit abzuse
hen ist;

3. der Angeklagte freizusprechen ist;

107


